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Kurztitel 
 
Einleitung Satzungsverfahren vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 257-4.1 "Zum Waldsee" 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Für das Gebiet, das aus den Flurstücken 10013 und 10014 der Flur 724 besteht und umgrenzt 

wird: 
- im Norden von den Grundstücken der Einfamilienhäuser Zum Friedensweiler, am 

Forellenweg und Zum Waldsee, 
- im Süden von den Grundstücken der Einfamilienhäuser Zum Friedensweiler, Zur 

Muttereiche und Zum Waldsee, 
- im Osten von der Straße Zum Waldsee, 
- im Westen von der Straße Zum Friedensweiler, 

      wird auf Antrag des Vorhabenträgers ein Satzungsverfahren zu einem    
      vorhabensbezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 Abs. 2 BauGB eingeleitet. 
      Das in seiner Begrenzung vorstehend beschriebene Gebiet ist im beiliegenden    
      Lageplan, der einen Bestandteil des Beschlusses bildet, dargestellt. 
 
2. Im Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Magdeburg ist die Fläche, auf der das 

Vorhaben errichtet werden soll, als Wohnbaufläche dargestellt.  
 

3. Der Bebauungsplan wird nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 

4. Es sind die planerischen Voraussetzungen zur Nutzung regenerativer Energien zu schaffen. 
 

5. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll nach ortsüblicher 
Bekanntmachung durch 14-tägige Offenlegung des Einleitungsbeschlusses, begleitet durch 
Sprechstunden während der Dienstzeiten, im Stadtplanungsamt Magdeburg und durch eine 
Bürgerversammlung erfolgen. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit   Pflichtaufgabe X ja  nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
   ja, Nr.  X nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  JA  NEIN X 
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:   

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   



3 

 

III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

20…           
 

federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich        61 

Sachbearbeiter 
Hubert Wiesmann, 
Tel. Nr.: 540 5388 

Unterschrift AL / FBL 
Heinz-Joachim Olbricht 

 
Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r)          VI Unterschrift   Dr. Dieter Scheidemann 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle 31.08.2012 
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Begründung: 
 
Bei dem ca. 14.000 qm großen Plangebiet handelt es sich um eine vor rund 5 Jahren geräumte 
Wohnbaufläche mit zwei zentralen Garagenanlagen im Stadtteil Friedensweiler. 
 
Aufgrund der Historie, der Größe der Freifläche und der Lage mitten im Stadtteil erscheint ein 
Verfahren nach § 13 a BauGB angemessen. 
 
In der Wohngebietsfläche ist die Errichtung eines allgemeinen Wohngebietes vorzugsweise mit 
Einfamilienhäusern vorgesehen. Gemäß den Vorgaben der Hochwasserstudie werden die 
Mindestgrundstücksgrößen von Einfamilienhäusern 500 qm und von Doppelhaushälften 350 qm 
betragen. Die maximale Versieglung der Grundstücke liegt bei 35 %. Das anfallende 
Niederschlagswasser ist auf den eigenen Grundstücken zu verbringen. Der Bau von Kellern wird 
ausgeschlossen. 
 
Die Baumschutzsatzung der LH MD findet entsprechend Anwendung. 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
DS0094/12 Anlage 1 Lageplan 
DS0094/12 Anlage 2 Anschreiben Entwicklungsträger 
 
 
 




